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Logistikzentrum des Technischen Hilfswerkes 
kommt ins Altenburger Land
Altenburg. Gute Nachrichten 
fürs Altenburger Land. Das 
Technische Hilfswerk (THW) 
wird eines seiner vier ge-
planten neuen bundesweiten 
Logistikzentren am Flugplatz 
Altenburg-Nobitz errichten 
und rund zehn Millionen 
Euro dafür investieren. 
 

An welcher Stelle genau es 
entsteht, entscheidet nun ein Er-
kundungsverfahren der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben. 
Nach Inbetriebnahme wird in 
diesem Logistikzentrum dann 
Technik für Großschadenereig-
nisse lagern: Anlagen der  
Trinkwasserversorgung, Strom-
ersatzanlagen und Bergungs-
ausrüstung zum Beispiel – 
Material, das im Bedarfsfall 
zügig im mitteldeutschen Raum 
ausgeliefert werden kann. „Die 
zentrale Lage im mitteldeut-
schen Wirtschaftsraum mit An-
bindung an die Städte Leipzig, 
Chemnitz, Zwickau, Jena und 
Gera war ein wichtiger Ent-
scheidungsgrund. Wir haben in 
Nobitz einen intakten Flughafen 
mit den entsprechenden logisti-
schen Voraussetzungen wie 
einer daran angeschlossenen 
Gewerbefläche“, freut sich 
Bundestagsabgeordneter Volk-
mar Vogel, der maßgeblich zum 

Gelingen der Ansiedlung beige-
tragen hatte. 

In den zurückliegenden Wo-
chen hatte sich auch Landrat 
Uwe Melzer immer wieder für 
den Standort Altenburger Land 
stark gemacht, stand in Kon-
takt mit Bundesinnenminister 
Horst Seehofer, Thüringens In-
nenminister Georg Maier 
sowie mit THW-Präsident 
Gerd Friedsam. „Wir freuen 
uns sehr über die Entschei-

dung, ein THW-Logistikzen-
trum am Flugplatz Altenburg-
Nobitz anzusiedeln und danken 
allen Fürsprechern für die bis-
herige Unterstützung. In den 
vergangenen Wochen haben 
wir gemeinsam mit unseren 
Partnern sowohl schriftlich als 
auch in persönlichen Gesprä-
chen immer wieder für unseren 
Landkreis geworben. Zahlrei-
che Argumente bekräftigen die 
Eignung des Flugplatzes Alten-

burg-Nobitz für diese Ansied-
lung. In der Gesamtbetrach-
tung entsteht mit dem in 
Altenburg beheimateten THW 
Landesverband Sachsen/Thü-
ringen, mit der Dienststelle des 
Landesbeauftragten und den 
Referaten Einsatz, Einsatzun-
terstützung, Ehrenamt und 
Ausbildung sowie dem sehr 
engagierten THW Ortsverband 
Altenburg nun ein mitteldeut-
sches THW-Zentrum.“ JF 

Ein solches THW-Logistikzentrum wie in Heiligenhaus, Nordrhein-Westfalen, soll in Nobitz entstehen. Foto:THW/Georgia Pfleiderer 
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Wir checken Ihr Bausparkonto und überprüfen die
Förder-Möglichkeiten.

Ihre VR-Bank Altenburger Land eG ist für Sie da:
www.vrbank-altenburgerland.de
Tel. 034491 680

Jetzt die verbesserte Wohnungs-
bau-Prämie* fürs Bauen, Kaufen
und Modernisieren sichern.

MEHR
DRIN FÜR

SIE!

*Maximal 10 % Wohnungsbau-Prämie vom Staat für bis zu 700 ¤ (Alleinstehende) bzw. 1.400 ¤ (Verheiratete) förderfähige
Einzahlungen pro Jahr. Es gelten weitere Voraussetzungen.
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Die Thüringer Schulordnung 
für die Grundschule, die Re-
gelschule, die Gemeinschafts-
schule, das Gymnasium und 
die Gesamtschule (Thüringer 
Schulordnung - ThürSchulO) 
regelt den Übertritt an die all-
gemein bildenden Gymnasien, 
die Gemeinschaftsschulen und 
die Gesamtschulen. Die Thü-
ringer Schulordnung für das 
berufliche Gymnasium (Thür-
SObG) regelt den Übertritt an 
die beruflichen Gymnasien. 
 
Übertritt an ein allgemein 
bildendendes Gymnasium 
 
Schüler aus der Klassenstufe 
4 der Grundschule, aus den 
Klassenstufen 5, 6 und 10 der 
Regelschule sowie aus den 
Klassenstufen 4 bis 8 der Ge-
meinschaftsschule können in 
das allgemein bildende Gym-
nasium übertreten. Außerdem 
können Schüler der Klassen-
stufen 5, 6 und 10 der inte-
grierten Gesamtschule an ein 
allgemein bildendes Gymna-
sium übertreten. Schüler der 
Klassenstufen 7, 8 und 9 der 
integrierten Gesamtschule 
können aus wichtigem Grund 
an ein allgemein bildendes 
Gymnasium übertreten. Der 
Übertritt erfolgt jeweils zu 
Beginn eines Schuljahres  
(§ 124 ThürSchulO). 
 
Voraussetzung für den 
Übertritt an ein allgemein 
bildendes Gymnasium (§ 125 
ThürSchulO) ist eine be- 
standene Aufnahmeprüfung  
(§ 131 ThürSchulO). 
Einer Aufnahmeprüfung be-
darf es nicht, wenn der 
Schüler die geforderten 
Leistungsvoraussetzungen 
erfüllt oder eine Empfeh-
lung der Klassenkonferenz 
für den Bildungsweg des 
Gymnasiums erhält. 
 
Leistungsvoraussetzung ist, 
dass im Zeugnis zum Schul-
halbjahr  

1. Schüler der Klassenstufe 4 
der Grundschule oder der 
Gemeinschaftsschule in den 
Fächern Deutsch, Mathe-
matik sowie Heimat- und 
Sachkunde jeweils mindes-
tens die Note „gut“ erreicht 
haben. 

 
2. Schüler der Klassenstufen 5 

und 6 der Regelschule in 
den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und erste Fremd-
sprache jeweils mindestens 
die Note „gut“ erreicht 
haben. 

 
3. Schüler der Klassenstufen 

5, 6 und 7 der Gemein-
schaftsschule in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik 
und erste Fremdsprache auf 
der abschlussbezogenen 
Anspruchsebene II mindes-
tens die Note „gut“ erreicht 
haben. 

 
4. Schüler der Klassenstufe 8 

der Gemeinschaftsschule in 
den Fächern Deutsch,  
Mathematik und erste 
Fremdsprache auf der  
abschlussbezogenen An-
spruchsebene III mindestens 
die Note „ausreichend“ oder 
auf der abschlussbezogenen 
Anspruchsebene II mindes-
tens die Note „gut“ erreicht 
haben. 

 
5. Schüler der Klassenstufen 5 

und 6 der integrierten Ge-
samtschule in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und 
erste Fremdsprache auf der 
abschlussbezogenen An-
spruchsebene II mindestens 
die Note „gut“ erreicht 
haben. 

 
6. Schüler der Klassenstufen 

7, 8 und 9 der integrierten 
Gesamtschule in den Fä-
chern mit dem Anforde-
rungsprofil des Kurses III 
jeweils mindestens die 
Note „ausreichend“ erzielt 
haben. 

7. Schüler der Klassenstufe 10 
der Regelschule oder der in-
tegrierten Gesamtschule in 
den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, erste Fremdspra-
che und im Wahlpflichtfach 
jeweils mindestens die Note 
„gut“ sowie am Schuljah-
resende den Realschulab-
schluss erreicht haben. 

 
Übertritt an eine Gemein-
schaftsschule oder eine 
Gesamtschule 
 
An Gemeinschaftsschulen 
und Gesamtschulen können 
Schüler der jetzigen Klassen-
stufen 4 bis 10 angemeldet 
werden.  
Für die Aufnahme von Schü-
lern in die Oberstufe der Ge-
meinschaftsschule gelten die 
oben genannten Voraussetzun-
gen zum Übertritt an ein allge-
meinbildendes Gymnasium  
(§ 147 a Abs. 8). 
Für die Aufnahme in die 
Oberstufe einer integrierten 
Gesamtschule gelten die oben 
genannten Voraussetzungen 
zum Übertritt an ein allge-
meinbildendes Gymnasium  
(§ 149 Abs. 6 Satz 2 Thür-
SchulO). 
 
Übertritt an ein berufliches 
Gymnasium 
 
Schüler, die einen Realschul-
abschluss oder einen gleich-
wertigen Abschluss haben, 
können an ein berufliches 
Gymnasium übertreten (§ 6 
ThürSObG). 
Voraussetzung für den Über-
tritt an ein berufliches Gym-
nasium ist eine bestandene 
Aufnahmeprüfung (§ 7 Abs. 1 
Satz 1 ThürSObG bzw. § 8 
Abs. 1 Satz 1 ThürSObG).  
Einer Aufnahmeprüfung be-
darf es nicht, wenn der Schüler 
die geforderten Leistungsvo-
raussetzungen erfüllt oder eine 
Empfehlung der Klassenkon-
ferenz für den Bildungsweg 
des Gymnasiums erhält. 

Leistungsvoraussetzung ist, 
dass im Zeugnis zum Schul-
halbjahr  
 
1. Schüler mit Realschulab-

schluss in den Fächern, 
Deutsch, Mathematik, erste 
Fremdsprache und in einem 
Wahlpflichtfach jeweils 
mindestens die Note „gut“ 
erreicht haben. 

2. Schüler mit gleichwertigem 
Abschluss einen Noten-
durchschnitt von mindes-
tens 2,5 erreicht haben.  

 
Informationen zur Anmel-
dung und zur Aufnah-
meprüfung 
 
Die Erziehungsberechtigten 
melden die Schüler direkt an 
der von ihnen gewünschten 
Schule an. Ein Rechtsan-
spruch auf eine bestimmte 
Schule besteht nicht. Zu be-
achten ist, dass für jede 
Schule der Schulleiter in Ab-
stimmung mit dem Schulträ-
ger und dem zuständigen 
Schulamt Aufnahmekapazitä-
ten festlegt. Überschreitet die 
Zahl der Anmeldungen die 
Aufnahmekapazität der Schu-
len trifft die Schule eine Aus-
wahl nach § 15 a Thüringer 
Schulgesetz (ThürSchulG). 
Bei der Anmeldung an einem 
allgemein bildenden Gymna-
sium, an der Oberstufe einer 
Gemeinschaftsschule, der 
gymnasialen Oberstufe einer 
integrierten Gesamtschule 
oder an einem beruflichen 
Gymnasium sind immer das 
Halbjahreszeugnis des laufen-
den Schuljahres oder die 
Empfehlung im Original vor-
zulegen. 
Das zuständige Schulamt be-
stimmt die Schulen, die die 
Aufnahmeprüfungen durch-
führen. Die Aufnahmeprüfung 
besteht aus Probeunterricht an 
drei aufeinander folgenden 
Tagen mit jeweils vier Unter-
richtsstunden. Der Probeun-
terricht erfolgt in einzelnen 

Fächern oder fächerübergrei-
fend. 
 
Für die Anmeldung zum 
Schuljahr 2021/2022 sind fol-
gende Termine zu beachten: 
 
• Information der Schüler 

und Eltern gemäß § 127 
ThürSchulO 

 bis 29.01.2021 
 
• Zeugnistermin für das erste 

Halbjahr 2020/2021
19.02.2021 

 
• Antrag der Eltern auf Er-

stellung einer Empfehlung: 
Hinweis: Ein sonderpäda-
gogischer Förderbedarf, der 
bei der Empfehlung bzw. 
der Aufnahmeprüfung be-
rücksichtigt werden soll, ist 
bis zu diesem Zeitpunkt an-
zuzeigen.

bis 22.02.2021 
 
• Übermittlung der Empfeh-

lung an die Eltern
bis 26.02.2021 

 
• Anmeldung für allgemein-

bildende Gymnasien, Ge-
m e i n s c h a f t s s c h u l e n , 
berufliche Gymnasien und 
Gesamtschulen
01.03.2021 bis 06.03.2021 

 
• Aufnahmeprüfungen für die 

allgemeinbildenden Gym-
nasien, Gemeinschaftsschu-
len, beruflichen Gymnasien 
und Gesamtschulen  
12.04.2021 bis 16.04.2021 
Hinweis: § 134 Abs 2 der 
ThürSchulO ist zu beach-
ten. 
 

• Mitteilung der Ergebnisse 
der Aufnahmeprüfung 

bis 03.05.2021 
Hinweis: § 132 der Thür-
SchulO ist zu beachten. 

 
 
Rader  
Staatliches Schulamt  
Ostthüringen 

Hinweise zum Übertritt  
an die allgemein bildenden Gymnasien, die Gesamtschulen, die Gemeinschaftsschulen  

und die beruichen Gymnasien
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Die Endlagersuche hat das Ziel, 
den Standort in Deutschland für 
die Tiefenlagerung  hochradio-
aktiven Abfälle zu finden, der 
für eine Million Jahre die best-
mögliche Sicherheit bietet 
(www.bge.de/de/endlagersu-
che). Das Verfahren sieht 3 Pha-
sen vor und wird von der 
Bundesgesellschaft für Endla-
gerung (BGE) mbH geführt. 
Die Vorgehensweise ist im Ge-
setz zur Suche und Auswahl 
eines Standortes für ein Endla-
ger für hochradioaktive Abfälle 
(Standortauswahlgesetz - Stand 
AG) festgelegt. Das Verfahren 
gliedert sich in drei Phasen. 
(www.bge.de/de/endlagersu-
che/zwischenbericht-teilge-
biete).  

Die Phase 1 dient der Aus-
wahl möglicher Standortregio-
nen. Auf einer „weißen 
Landkarte“ als Startpunkt wer-
den zunächst die sechs geologi-
schen Ausschlusskriterien nach 
§ 22 StandAG angewendet. 
Geologisch ungeeignete Ge-
biete werden ausgeschlossen. 

Dann werden die fünf Min-
destanforderungen nach § 23 
StandAG geprüft. Alle Min-
destanforderungen müssen er-
füllt sein, um eine prinzipielle 

Eignung des geologischen Un-
tergrundes festzustellen. 

Im Anschluss werden die elf 
geowissenschaftlichen Abwä-
gungskriterien nach § 24 und 
den Anlagen 1-11 des StandAG 
angewandt, um besonders güns-
tige Teilgebiete gegenüber we-
niger günstigen Teilgebieten 
bewerten zu können.  

Die Ergebnisse wurden im 
Zwischenbericht Teilgebiete ver-
öffentlicht, der seit 28.09.2020 
vorliegt (www.bge.de/de/endla-
gersuche/zwischenbericht-teilge-
biete). Die veröffentlichten 
Gebiete lassen günstige geologi-
sche Voraussetzungen für eine si-
chere Endlagerung radioaktiver 
Abfälle erwarten in endlagerrele-
vanten Tiefen von 300 m bis 
1500 m unter der Geländeober-
fläche. Der Landkreis Altenbur-
ger Land gehört zum Teilgebiet 
009_00TG_194_00IG_K_g_SO 
im kristallinen Wirtsgestein. Für 
eine größtmögliche Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit bei der 
Endlagersuche gibt es das ge-
setzlich vorgeschriebene Beteili-
gungsformat Fachkonferenz 
Teilgebiete (www.endlagersu-
che-infoplattform.de). Die Fach-
konferenz richtet sich an alle 
interessierten Bürger*innen, Ver-

treter*innen der Kommunen der 
Teilgebiete, Vertreter*innen ge-
sellschaftlicher Organisationen 
sowie Wissenschaftler*innen. An 
drei Terminen bis Mitte des Jah-
res 2021 findet eine allgemeine, 
überregionale Erörterung des 
Zwischenberichts statt. 

In Schritt 2 der Phase 1 wer-
den durch vorläufige Sicher-
heitsuntersuchungen die 
Teilgebiete zu Standortregionen 
eingeengt. Nach der Anwen-
dung planungswissenschaftli-
cher Abwägungskriterien nach 
§ 25 und Anlage 12 StandAG 
macht die Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE) mbH 
Vorschläge, welche Standortre-
gionen übertägig erkundet wer-
den sollen. 

Diese Vorschläge samt zuge-
höriger Erkundungsprogramme 
übermittelt die BGE an das 
Bundesamt für die Sicherheit 
der nuklearen Entsorgung 
(BASE) (www.base.bund.de). 
Der Deutsche Bundestag und 
der Bundesrat entscheiden, wel-
che Standortregionen übertägig 
erkundet werden. In jeder vor-
geschlagenen Standortregion 
wird eine Regionalkonferenz 
eingerichtet. 

In Phase 2 werden die durch 

Bundesgesetz ausgewählten 
Standortregionen übertägig er-
kundet. Auf der Grundlage der 
Erkundungsergebnisse macht 
die BGE weiterentwickelte vor-
läufige Sicherheitsuntersuchun-
gen. Diese Arbeiten münden in 
begründete Vorschläge zu den 
untertägig zu erkundenden 
Standorten. Das Bundesamt für 
die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung (BASE) prüft die 
Vorschläge und legt daraufhin 
Erkundungsprogramme und 
Prüfkriterien fest. Erneut ent-
scheiden Bundestag und Bun-
desrat, welche Standorte 
untertägig erkundet werden sol-
len. 

In Phase 3 erkundet die BGE 
die Standorte untertägig und er-
arbeitet umfassende vorläufige 
Sicherheitsuntersuchungen. Die 
BGE übermittelt die Ergebnisse 
an das BASE, welches an-
schließend die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung einleitet. Mit 
einer Standortentscheidung 
wird im Jahr 2031 gerechnet. 

Das Standortauswahlverfah-
ren wird durch das Nationale 
Begleitgremium (www.nationa-
les-begleitgremium.de) als un-
abhängige Kontrollinstanz 
begleitet.

Information der Bundesgesellschaft für Endlagerung 

Die 20. Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft, 
Umwelt und Bau findet am 
Dienstag, 09. Februar 2021 
um 18 Uhr, im Landratsamt 
Altenburger Land, Lindenau-
straße 9, 04600 Altenburg, 
Landschaftssaal, statt. 
Tagesordnung - öffentlicher Teil: 
1. Informationen, Allgemeines  
2. Anfragen der Ausschuss-
mitglieder  
3. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 18. Sitzung am 
17. November 2020  
Unterbrechung zur Durchfüh-
rung des nicht öffentlichen 
Sitzungsteils 
4. Beschluss zur Vergabe von 
Planungsleistungen > 25.000 
Euro (Planung Freianlagen) 
für die Neugestaltung des 
Schul- und Pausenhofes der 
Staatlichen Grundschule Alt-
kirchen  
5. Beschluss zur Vergabe von 
Planungsleistungen Objekt-
planung > 25.000 Euro für die 
Sanierung des Hauptgebäudes 
und der Verbindungsbauten 
am Lerchenberggymnasium, 
Staatliches Gymnasium, Bor-
chertstr. 2 - 4 in 04600 Alten-
burg 

Öffentliche  
Bekanntmachung

Seit dem 25. September 2020 
ist die neue Ausführungsverord-
nung zum Thüringer Fischerei-
gesetz in Kraft. Aus dieser kann 
entnommen werden, dass es ein 
neues Muster des Fischereiauf-
seherausweises gibt, welches 
seit Inkrafttreten der Verord-
nung verwendet werden soll. 
Ungeachtet der Überarbeitung 
der Ausführungsverordnung 
zum Thüringer Fischereigesetz 
behalten bestehende Fischerei-
aufseherausweise weiterhin ihre 
Gültigkeit, aber eine Verlänge-
rungsoption besteht nicht. Nach 

Ablauf des Gültigkeitszeitrau-
mes ist somit ein neuer Fische-
reiaufseherausweis nach dem 
neuen Muster auszustellen.  
 
Weiterhin entfällt künftig bei 
Ausstellung eines Fischereiauf-
seherausweises die Übergabe 
einer Kennmarke (KM), da 
diese nicht mehr Bestandteil 
der Ausführungsverordnung ist. 
 
Dementsprechend werden hier-
mit alle vom Landratsamt Alten-
burger Land ausgegebenen 
Kennmarken für ungültig er-

klärt. Die Fischereiaufseher wer-
den gebeten, die Kennmarken 
dem Landratsamt Altenburger 
Land als Untere Fischereibe-
hörde unaufgefordert per Post zu 
übersenden oder per Einwurf im 
Briefkasten des Landratsamtsge-
bäudes in der Lindenaustraße 9 
in 04600 Altenburg zukommen 
zu lassen. 
 
 
 
Andreas Brasche 
Fachdienstleiter 
FD Öffentliche Ordnung 

Öffentliche Bekanntmachung 
Ungültigkeit aller Kennmarken zu den Fischereiaufseherausweisen

Öffentliche Ausschreibun-
gen von Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen des Land-
ratsamtes Altenburger Land 
finden Sie auf der Internet-
seite des Landkreises 
unter:  
 
www.altenburgerland.de/ 
         de/ausschreibungen. 

Öffentliche  
Ausschreibungen

Die nächsten Ausgaben des Amtsblattes  
 

„Das Altenburger Land“ 
 

erscheinen am Samstag, 6. März 2021 
und am Samstag, 3. April 2021 

 
Redaktionsschluss für die Ausgabe am 6. März 2021 ist  

am 23. Februar 2021. 

Redaktionsschluss für die Ausgabe am 3. April 2021 ist  
am 23. März 2021.

Die 19. Sitzung des Kreisaus-
schusses findet am Montag, 
dem 15. Februar 2021 um 16 
Uhr im Landratsamt Altenbur-
ger Land, Lindenaustraße 9, 
04600 Altenburg, Landschafts-

saal, statt. 
Tagesordnung - öffentlicher Teil: 
1. Informationen, Allgemeines  
2. Genehmigung der Nieder-

schrift über die 17. Sitzung 
vom 23.11.2020  

Öffentliche Bekanntmachung

Die 10. Sitzung des Kreistages 
findet am Mittwoch, 17. Feb-
ruar 2021 um 17 Uhr im Veran-
staltungsraum Goldener Pflug,  
Beim Goldenden Pflug 3, 04600 
Altenburg, statt.  
 
Tagesordung - öffentlicher Teil: 
1. Einwohnerfragestunde  
2. Genehmigung der Nieder-
schrift über die 9. Sitzung am 25. 
November 2020  
3. Verschiedenes  
3. 1. Informationen des Landrates  
3. 2. Anfragen aus dem Kreistag  
3. 3. Allgemeine Aussprache 
gem. § 11 a GO zur Pandemie-
Bekämpfung durch das Land-
ratsamt (Antrag der Fraktion DIE 
LINKE)  
4. Befristete Bestellung des 
Kaufmännischen Geschäftsfüh-
rers der Theater Altenburg Gera 
gGmbH  

5. Änderung der Zuständigkeits-
ordnung für die weiteren Aus-
schüsse des Kreistages des 
Landkreises Altenburger Land/ 
Geschäftsordnung des Kreistages  
6. Schulnetz der staatlichen be-
rufsbildenden Schulen des Land-
kreises Altenburger Land ab 
Schuljahr 2022/2023  
7. Geschäftsbesorgungsvertrag 
zwischen dem Lindenau-Mu-
seum Altenburg in Trägerschaft 
des Landkreises Altenburger 
Land und der Stiftung Gerhard 
Altenbourg in Altenburg  
8. Modellvorhaben „Aktive Re-
gionalentwicklung“ - Projekt-
skizze „Progressiver ländlicher 
Raum - Altenburger Land“  
9. Umsetzung des Investitionsge-
setzes Kohleregionen (InvKG)  
im Landkreis Altenburger Land  
10. Wahl von Mitgliedern des 
Seniorenbeirates 

Öffentliche Bekanntmachung
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Allgemeinverfügung des 
Landkreises Altenburger 

Land zum Vollzug des Ge-
setzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infekti-

onskrankheiten beim  
Menschen (Infektions-

schutzgesetz – IfSG) zur Be-
kämpfung der Ausbreitung 

des Coronavirus SARS-
CoV-2 im Landkreis Alten-

burger Land aufgrund 
steigender Infektionszahlen 

vom 03.02.2021 
 
Der Landrat des Landkreises 
Altenburger Land erlässt als 
untere Gesundheitsbehörde 
nach §§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 
und 28a des Gesetzes zur Ver-
hütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzge-
setz – IfSG), § 13 Absatz 1 und 
2 der Zweiten Thüringer Ver-
ordnung über grundlegende  
Infektionsschutzregeln zur Ein-
dämmung der Ausbreitung  
des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Zweite Thüringer SARS- 
CoV-2-Infekt ionsschutz-
Grundverordnung - 2. Thür-
SARS-CoV-2-IfS-GrundVO-) 
vom 7. Juli 2020, zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Thürin-
ger Verordnung zur teilweisen 
weiteren Verschärfung außeror-
dentlicher Sondermaßnahmen 
zur Eindämmung einer sprung-
haften Ausbreitung des Coro-
navirus SARS-CoV-2 und 
gefährlicher Mutationen und 
zur Änderung der Zweiten 
Thüringer SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutz-Grundverordnung 
sowie der Sechsten Thüringer 
Quarantäneverordnung vom 
02. Februar 2021 i. V. m. § 35 
Satz 2 des Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 
(ThürVwVfG), nach sorgfälti-
ger Abwägung und in Aus-
übung des pflichtgemäßen 
Ermessen über die landesrecht-
lichen Regelungen hinaus 
nachfolgende Allgemeinverfü-
gung zum Schutz der  
öffentlichen Gesundheit und 
Sicherheit im Gebiet des Land-
kreises Altenburger Land: 
 

§ 1 Mindestabstand 
 
Wo immer möglich, ist ein 
Mindestabstand zwischen 
zwei Personen verschiedener 
Haushalte von 1,5 m einzuhal-
ten. 
 

§ 2 Aufenthalt im  
öffentlichen Raum und  

Ausgangsbeschränkungen 
 
(1) Über die Regelungen der 

§ 3 Abs. 1 und § 3b 3. Thür-
SARS-CoV-2-Sonder-Eind-
maßn-VO hinaus, ist der 
Aufenthalt in der Zeit von 5 
Uhr bis 22 Uhr im öffentlichen 
Raum nur bei Vorliegen trifti-
ger Gründe zulässig. Triftige 
Gründe sind dementsprechend 
insbesondere: 
1. die Ausübung beruflicher 

Tätigkeit, 
2. die Inanspruchnahme 

medizinischer und veteri-
närmedizinischer Versor-
gungsleistungen, der 
Besuch bei Angehörigen 
therapeutischer Berufe, 
von Heil- und Gesund-
heitsfachberufen, 

3. Versorgungsgänge für die 
Gegenstände des täglichen 
Bedarfs und der Grund-
versorgung sowie die In-
anspruchnahme sonstiger 
Dienstleistungen, 

4. Teilnahme an Beerdigun-
gen und standesamtlichen 
Eheschließungen, 

5. Aktivitäten, die der Erho-
lung bzw. individuellen 
sportlichen Betätigung 
dienen, 

6. die Abwendung einer Ge-
fahr für Leib oder Leben, 
medizinische Notfälle, 
insbesondere bei akuter 
körperlicher oder seelisch-
psychischer Erkrankung, 
bei Verletzung oder bei 
Niederkunft, 

7. die notwendige Pflege, 
Begleitung und Unterstüt-
zung kranker oder hilfsbe-
dürftiger Menschen sowie 
die notwendige Fürsorge 
für minderjährige Men-
schen, 

8. die Begleitung sterbender 
Menschen und von Perso-
nen in akut lebensbedroh-
lichen Zuständen, 

9. die Wahrnehmung eines 
Umgangs- oder Sorge-
rechts, 

10. der Besuch von Ehe- und 
Lebenspartnern sowie 
Partnern einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft, 

11. Besuch der Schule und 
von Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, 
Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe für Menschen 
mit Behinderung, Einrich-
tungen der berufsbezoge-
nen, schulischen und 
akademischen Aus- und 
Fortbildung sowie von 
Kirchen und anderen 
Orten der Religionsaus-
übung, 

12. dienstliche, amtliche oder 
sonstige hoheitliche Tätig-
keiten, insbesondere der 

Feuerwehren, der Ret-
tungsdienste oder des Ka-
tastrophenschutzes, sowie 
die öffentlich-rechtliche 
Leistungserbringung, 

13. die Ausübung kommunal-
politischer Funktionen, 

14. die Abwendung von Ge-
fahren für Besitz und Ei-
gentum, 

15. die notwendige Versor-
gung von Tieren, 

16. die Jagd zur Vorbeugung 
und Bekämpfung der Afri-
kanischen Schweinepest, 

17. überregionale Durchfahr-
ten, 

18. zugelassene Zusammen-
künfte und Besuche, 

19. die Wahrnehmung unauf-
schiebbarer Termine ge-
meinsam mit einer Person 
eines weiteren Haushaltes 
wie insbesondere bei Ge-
richtsvollziehern, Rechts-
anwälten, Notaren, 
Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern, Insolvenz-
verwaltern, Bestattern und 
zur rechtlichen Betreuung, 

20. der Schutz vor Gewalter-
fahrung sowie 

21. weitere wichtige und un-
abweisbare Gründe. 

(2) Für den Absatz 1 gelten die 
in § 3 Abs. 2 3. ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO 
genannten Ausnahmen. 
 

§ 2a Mobilitäts-
beschränkungen 

 
Über § 3c 3. ThürSARS-CoV-
2-SonderEindmaßnVO hinaus 
sind Versorgungsgänge für die 
Gegenstände des täglichen Be-
darfs und der Grundversor-
gung, die Inanspruchnahme 
sonstiger Dienstleistungen 
sowie Aktivitäten, die der Er-
holung bzw. der individuellen 
sportlichen Betätigung dienen 
nur im Umkreis von 15 Kilo-
metern des Wohnortes, der 
Unterkunft oder des Arbeits-
platzes entfernt gestattet. 
 

§ 3 Beerdigungen und 
standesamtliche 
Eheschließungen 

 
Abweichend zu den Regelun-
gen des § 3 Abs. 2 Nr. 6 3. 
ThürSARS-CoV-2-Sonder-
EindmaßnVO darf bei  
Beerdigungen und standes-
amtlichen Eheschließungen 
eine Gesamtzahl von 10 teil-
nehmenden Personen nicht 
überschritten werden. 
 

§ 4 Tragen von Mund-
Nasen-Bedeckung im  

öffentlichen Raum 

Jede Person hat über die in 
§ 6 Abs. 1 (öffentlicher Perso-
nennahverkehr) und § 6 Abs. 
2 (Geschäfte mit Publikums-
verkehr) der 2. ThürSARS-
CoV-2-IfSGrundVO und § 5 
Abs. 1 3. ThürSARS-CoV-2-
SonderEindmaßnVO Berei-
che hinaus im Gebiet  
des Landkreises Altenburger 
Land eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. Diese Ver-
pflichtung gilt für Besucher 
und Personal in folgenden 
Bereichen: 
1. beim Betreten und Aufent-

halt überdachter Verkehrs-
flächen von Tankstellen, 

2. unter freiem Himmel auf 
Wochenmärkten im Gebiet 
des Landkreises Altenbur-
ger Land und 

3. an Bahnhöfen und Bushal-
testationen. 

 
§ 5 Gaststätten 

 
Über die Regelungen des § 7 
3. ThürSARS-CoV-2-Sonder-
EindmaßnVO hinaus ist der 
Verzehr von Speisen und Ge-
tränken erst außerhalb der 
Verkaufsstelle in einer Entfer-
nung von mindestens 10 m zu-
lässig. Gleiches gilt für die 
Abgabe von Speisen und Ge-
tränken im Reisegewerbe. 
 

§ 6 Infektionsschutz bei 
Versammlungen, amtlichen 

und betrieblichen  
Veranstaltungen u. Ä. 

 
Für alle dienstlichen, amtli-
chen und kommunalen Veran-
staltungen, Sitzungen und 
Beratungen entsprechend des 
§ 8 Abs. 2 Zweite Thüringer 
SARS-CoV-2-Infektions-
schutz Grundverordnung gel-
ten neben den Regelungen der 
§§ 3 und 4 Zweite Thüringer 
SARS-CoV-2-Infektions-
schutz-Grundverordnung zu-
sätzlich: 
1. dass die Teilnehmerzahl 

abhängig von der Raum-
größe so zu begrenzen ist, 
dass immer ein Abstand 
von 1,5 m zwischen 2 Per-
sonen gewahrt ist, 

2. dass grundsätzlich eine 
Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung 
besteht, von der nur der je-
weilige Redner für die Zeit 
der Rede ausgenommen ist 
und 

3. dass eine Zeitbegrenzung 
der Sitzung auf maximal 
1-2 Stunden zu erfolgen 
hat. 

Der vorstehende Satz gilt 
nicht für die Gerichte und Be-

hörden des Freistaates Thü-
ringen im Landkreis. 
Wann immer möglich, sollen 
solche Veranstaltungen, Sit-
zungen und Beratungen durch 
Online-Video-Konferenzen 
ersetzt werden. 
 

§ 7 Geltung weiterer 
Vorschriften 

 
Im Übrigen gelten die Rege-
lungen der Zweiten Thüringer 
SARS-CoV-2-Infektions-
schutz-Grundverordnung und 
der 3. ThürSARS-CoV-2-Son-
derEindmaßnVO, in der je-
weils aktuell geltenden 
Fassung. 

 
§ 8 Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Die Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten richtet 
sich nach § 73 IfSG und dem 
Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung vom 19. 
Februar 1987 (BGBl. I S. 
602) in der jeweils geltenden 
Fassung. 
(2) Ordnungswidrigkeiten 
werden nach § 73 Abs. 2 IfSG 
mit einer Geldbuße von bis zu 
25 000 Euro geahndet. 
(3) Ordnungswidrig im Sinne 
des § 73 Abs. 1a Nr. 24 in 
Verbindung mit den §§ 32, 28 
Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 28a 
IfSG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Abs. 1 sich in 

der Zeit von 5 Uhr bis 22 
Uhr ohne triftigen Grund 
im öffentlichen Raum auf-
hält, 

2. entgegen § 2a Versor-
gungsgänge für die Ge-
genstände des täglichen 
Bedarfs und der Grund-
versorgung, die Inan-
spruchnahme sonstiger 
Dienstleistungen sowie 
Aktivitäten, die der Erho-
lung bzw. der individuel-
len sportlichen Betätigung 
dienen außerhalb einer 
Entfernung von 15 km 
vom Wohnort entfernt er-
ledigt, 

3. entgegen § 5 keine Mund-
Nasen-Bedeckung ver-
wendet, ohne dass eine 
Ausnahme nach § 6 Abs. 
3 2. ThürSARS-CoV-2-
IfS-GrundVO glaubhaft 
gemacht ist. 

(4) Die zuständigen Behörden 
bestimmen sich nach § 6 Nr. 2 
ThürIfSGZustVO. 
 
 
 
 

Fortsetzung auf Seite 5 
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Altenburg. Während das 
SARS-CoV-2-Virus seit 
Monaten die Gesundheit der 
Menschen angreift, geht 
derzeit für die Geflügel-
bestände eine Gefahr vom 
Vogelgrippeerreger aus. Da- 
mit die hochansteckende 
Krankheit möglichst nicht  
in die Nutztierbestände  
eindringt, hatte des Vete-
rinäramt des Altenburger 
Landes im Dezember bereits 
eine Allgemeinverfügung er-
lassen, die eine Stallhaltung 
für Geflügel vorschreibt.  

 
„Untersuchungen zeigen 

eindeutig, dass das Geflügel-
pest- beziehungsweise Vogel-
grippevirus flächendeckend in 
der Wildvogelpopulation vor-
kommt“, erklärt Amtstierarzt 
Matthias Thurau. Schwer-
punkt der Seuchenausbrüche 
sei vor allem Norddeutsch-
land, wo derzeit massenhaft 
Wildvögel und fast 40 Haus-
geflügelbestände betroffen 
seien. Doch durch den Vogel-
zug ist auch hierzulande lau-

fend mit der Ankunft virustra-
gender Wildvögel zu rechnen. 
Deshalb ist auch bei der Be-
treuung und Fütterung des 
Hausgeflügels daraufzuach-
ten, dass keine Erreger einge-
schleppt werden. 

„Die Viruslast in der Region 
ist grundsätzlich von mehreren 
Faktoren abhängig und steigt 
mit der Anzahl der Wildvögel 

sowie bei andauernder Winter-
witterung, denn Frost und 
Schnee führen zu Futterman-
gel bei Wildvögeln“, erläutert 
Thurau. In der momentan be-
sonders kritischen Zeit sollen 
deshalb die Hausgeflügelbe-
stände vor direkten und indi-
rekten Kontakten zu potentiell 
geflügelpestvirustragenden 
Wildvögeln geschützt werden.  

„Deshalb haben wir zur Vor-
sicht eine Aufstallung angeord-
net.“ Da bei Schnee und Eis das 
Hausgeflügel sowieso meist im 
Stall gehalten wird, sei die Ein-
haltung der Stallhaltung unpro-
blematisch, so Thurau. Darüber 
hinaus hätten viele Geflügel-
halter zum Schutz ihrer Tiere 
nach dem letzten Geflügelpest-
zug 2017 Volieren errichtet. 

Vornehmlich tragen Wild-
wasservögel das Geflügelpest-
virus in sich. Die Seen im 
Süden von Leipzig bis in  
das Altenburger Land hinein 
werden etwa von Tausenden 
nordischen Wildgänsen als 
Winterquartier oder Rastplatz 
genutzt. „Wenn wir Glück 
haben, der Winter bald endet 
und die Wildgänse wieder ab-
ziehen besteht Hoffnung, dass 
Hausgeflügelbestände nicht in-
fiziert werden“, sagt Thurau. 

Der Veterinär empfiehlt: 
Der eigene Geflügelbestand 
wird in Seuchenrisikozeiten 
wie jetzt am besten geschützt, 
wenn gar keine Zukäufe erfol-
gen. Ist das unumgänglich, 

sollten nur gesunde Tiere mit 
bekannter Herkunft und be-
kanntem Gesundheitsstatus 
eingestallt werden. Des Weite-
ren ist der Zutritt zum Tierbe-
stand auf wenige erforderliche 
Personen zu beschränken.  

Unabhängig davon weist der 
Amtstierarzt noch darauf hin, 
dass es gegen die atypische  
Geflügelpest – die sogenannte 
Newcastle-Krankheit – eine 
Impfpflicht für alle gehaltenen 
Hühner und Truthühner gibt. 
Die Impfung erfolgt durch nie-
dergelassene Tierärzte. „Jeder 
Hühner- oder Truthühnerhalter 
hat die Pflicht, den Hoftierarzt 
mit der Impfung zu beauftra-
gen“, stellt Thurau klar. 

Stallpflicht zum Schutz vor Infektionen
Wildtiere tragen Vogelgrippeerreger in sich/ Veterinäramt erläutert Maßnahmen und die aktuelle Situation/ Risiko besteht weiterhin

NICHTAMTLICHER TEIL

Hühner im Altenburger Land müssen im Stall bleiben. 

Kontakt:  
Landratsamt  
Fachdienst Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachung  
Lindenaustraße 10, Altenburg 
E-Mail:  
veterinaerwesen@ 
altenburgerland.de 
oder Tel: 03447 586-709

Fortsetzung von Seite 4 
 
 

§ 9 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten und  

Geltung 
 
(1) Diese Allgemeinverfügung 

tritt am 07.02.2021 in Kraft 
und tritt mit Ablauf des 19. 
Februar 2021 außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem In-
krafttreten dieser Allge-
meinverfügung tritt die 
Allgemeinverfügung vom 

29. Januar 2021 außer 
Kraft. 

(3) Diese Allgemeinverfügung 
wird im Hinblick auf die 
Entwicklung des Infekti-
onsgeschehens im Land-
kreis Altenburger Land 
fortlaufend auf Wirkung 
und Erforderlichkeit hin 
überprüft. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung. 
Gegen diese Allgemeinverfü-
gung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei 
dem Landratsamt Altenbur-
ger Land, Lindenaustraße 9 
in 04600 Altenburg einzule-
gen. 
 
Hinweise: Nach § 41 Abs. 
4 Satz 1 ThürVwVfG ist nur der 
verfügende Teil der Allgemein-
verfügung öffentlich bekanntzu-
machen. Die Begründung dieser 
Allgemeinverfügung kann beim 
Landratsamt Altenburger Land, 
Lindenaustraße 9 in 04600 Al-

tenburg, Zimmer 220, während 
folgender Zeiten: 
 
montags bis donnerstags 09.00 
– 12:00 Uhr und 13:00 – 15.00 
Uhr und freitags 09.00 – 12.00 
Uhr eingesehen werden. 
 
Diese Allgemeinverfügung ist 
sofort vollziehbar. Das heißt, 
ein Widerspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung (§§ 28 
Abs. 3 i. V. m. 16 Abs. 8 IfSG, 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 
VwGO). Dies bedeutet, dass 

die Allgemeinverfügung auch 
dann befolgt werden muss, 
wenn sie mit einem Wider-
spruch angegriffen wird. Beim 
Verwaltungsgericht Gera, Ru-
dolf-Diener-Straße 1 in 07545 
Gera kann die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung eines 
Widerspruchs beantragt wer-
den. 
 
 
Altenburg, den 03.02. 2021 
Uwe Melzer  
Landrat 

Amtliche Bekanntmachung  
Allgemeinverfügung des Landkreises Altenburger Land vom 03.02.2021

Altenburg. Seit 2019 können 
gewerbliche und private Tier-
halter in Thüringen die soge-
nannte „Schaf-Ziegen-Prämie“ 
beantragen. Sie soll einen An-
reiz geben, um konstante 
Schaf- und Ziegenbestände zu 
erhalten, besonders wenn die 
Tiere als „Landschaftspfleger“ 
für wertvolle Offenland-Stand-
orte eingesetzt werden. Die 

Förderung ist zunächst bis zum 
Jahr 2021 befristet und unter-
liegt der De-minimis Rege-
lung – das heißt die maximale 
Fördersumme für das Jahr 2021 
beträgt derzeit 6.666 Euro, was 
266 Tieren entspricht.  

Für eine Förderung darf 
sich der Tierbestand im Ver-
gleich zum Antragsjahr 
höchstens um zehn Prozent 

verringern. Der Mindestbe-
stand über neun Monate muss 
außerdem bei 20 Schafen und/ 
oder Ziegen liegen. Dabei 
gilt: die Tiere müssen wenigs-
tens vom 1. April bis 15. Sep-
tember des Jahres im Betrieb 
gehalten werden. Und zwar 
auf Weideflächen, die zu min-
destens zehn Prozent in den 
Kulissen für Biotopgrünland 

liegen. Der Fördermittelan-
trag kann noch bis zum 31. 
März 2021 beim Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz einge-
reicht werden. 

Weitere Informationen und 
Hilfe bei der Antragstellung er-
halten interessierte Tierhalter 
bei der Natura 2000-Station 
„Osterland“ sowie den zustän-

digen Unteren Naturschutzbe-
hörden.

Freistaat hilft Schaf- und Ziegenhaltern mit Prämie für Landschaftspege
Antragsfrist für Fördermittel läuft bis Ende März

Kontakt: 
Natura 2000-Station  
Osterland 
Talstraße 56A 
04639 Ponitz, OT Grünberg 
Telefon: 03762 44651 
E-Mail: osterland@ 
natura2000-thueringen.de 
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Unterstützung bei der Pandemiebekämpfung erhält das Altenburger Land seit Dezember von der 
Bundeswehr. Derzeit sind 44 Soldatinnen und Soldaten von Regimenten aus Bad Frankenhausen, 
Gotha und Weißenfels bei uns im Einsatz, zwölf von ihnen im Klinikum Altenburger Land. Im Bild: 
Der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie Dr. Alexander 
Scharf mit den Bundeswehrreservisten Oberfeldwebel Nicole Halbroth, Hauptfeldwebel Natalie 
Springer und Hauptfeldwebel Sven Eckelt (v.l.). Weitere Bundeswehrangehörige helfen Mitarbeitern 
und Pflegekräften im Wohnpark Stadtcafé Gößnitz, in der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft, im 
Impfzentrum Schmölln, in der Diako Hospitalstiftung Altenburg sowie im Pflegeheim Plottendorf. 

Altenburg. Auch 2021 liegen 
Mittel für Projekte zur Stärkung 
der Demokratie bereit. Unter der 
Überschrift „Machen Sie mit! 
Sie können etwas bewirken“, 
ruft die Kreisverwaltung jetzt zi-
vilgesellschaftliche Akteure 
sowie gemeinnützige Vereine 
und freie Träger auf, Projekt-
ideen einzureichen.  

Finanziell unterstützt werden 
Projekte, die sich mit der histo-
rischen und politischen Bildung 
im Umgang mit der lokalen Ge-
schichte des Altenburger Landes 

auseinandersetzen, die ein de-
mokratisches Zusammenleben 
in der Einwanderungsgesell-
schaft unterstützen, die Entwick-
lung zu einer inklusiven 
Gesellschaft befördern und alle 
benachteiligten Menschen ein-
binden (Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit) oder etwa 
Bürgerinnen und Bürger über 
Populismus und undemokrati-
sche Tendenzen informieren und 
aufklären möchten. 

Das Koordinierungsteam im 
Landratsamt unterstützt gern 

Projektträger, denen die soziale 
Integration durch besondere 
Wertschätzung und Stärkung der 
Jugend sowie die Mitverantwor-
tung des zivilgesellschaftlichen 
Engagements im Gemeinwesen 
wichtig ist.  

Altenburg. Medikamente und 
Arzneimittel können mit dem 
Hausmüll in den schwarzen 
Tonnen entsorgt werden, je-
doch niemals über die Toilette 
oder Spüle. Darauf weist der 
Dienstleistungsbetrieb Abfall-
wirtschaft/ Kreisstraßenmeis-
terei des Landkreises Alten- 
burger Land ausdrücklich hin. 
Dies gelte auch für flüssige 
Arzneimittel wie Tropfen oder 
Säfte. Enthalten die Beipack- 
zettel zum Arzneimittel keine 
speziellen Hinweise, gilt für die 
Entsorgung folgendes: 

 
Die Hausmüllentsorgung ist 

ein sicherer Entsorgungsweg 
für Altarzneimittel. Denn der 
Siedlungsabfall, zu dem Medi-
zin zählt, wird zuerst mecha-
nisch-biologisch vorbehandelt, 
bevor er den Flammen einer 
Müllverbrennungsanlage über-
geben wird. Die Asche wird 
anschließend in Deponien ein-
gelagert. Durch die Verbren-
nung und Vorbehandlung 
werden die in Altarzneimitteln 
enthaltenen Schadstoffe weit-
gehend zerstört oder inakti-
viert.  

Etwaige danach noch vorhan-
denen Reste stellen dann keine 
Gefahr für das Grundwasser 
mehr dar. Aufwendige Deponie-
abdichtungssysteme und Si-
ckerwassererfassungen sorgen 
zudem dafür, dass Schadstoffe 
aufgehalten werden und nicht 
ins Grundwasser gelangen. 
Zum Schutz des Grundwassers 
sollten übrigens Behälter, in 
denen Arzneimittelreste waren, 
auch nicht ausgespült werden.  

Unabhängig hiervon gibt es 
im Landkreis neben der Haus-
müllentsorgung noch die Mög-
lichkeit, Altarzneimittel am 
Schadstoffmobil abzugeben. 
Dieses ist vom 8. bis 19. Juni 
und 2. bis 12. November wie-
der im Kreis unterwegs. Die ge-
nauen Termine der Touren sind 
im Abfallkalender und auf der 
Internetseite der Abfallwirt-
schaft veröffentlicht. 

Darüber hinaus bieten viele 
Apotheken als Serviceleistung 
eine Rücknahme von Altarznei-
mitteln an. Jedoch sind Apothe-
ken rechtlich nicht zu einer 
Rücknahme von Altarzneimit-
teln verpflichtet. reu

So wird  
alte Medizin 
entsorgt

Abfallwirtschaft

Altenburg. Die Sanierung 
der Schulsporthalle Rositz ist 
zu etwa 90 Prozent realisiert. 
Die Abnahmen der meisten 
Baugewerke erfolgten bereits 
im Dezember 2020. Restleis-
tungen und technische Ab-
nahmen, wie zum Beispiel 
durch den TÜV, stehen noch 
aus. 

 
Ende Januar wurden die 

noch fehlenden Innentüren für 
den Sanitär- und Umkleidebe-
reich geliefert. Noch zu mon-
tieren waren die Schlösser 
und die Drückergarnituren. 
Die Fertigstellung der Fas-
sade und die Anbindung der 
Regenwasserleitungen an die 

Grundleitungen konnten wit-
terungsbedingt noch nicht 
durchgeführt werden. Ange-
strebt wird, die Sporthalle bis 
Ende Februar fertigzustellen, 
so dass sie dann – hoffentlich 
– ab März wieder für den 
Schul- und Vereinssport in der 
Gemeinde Rositz zur Verfü-
gung steht. 

Die Kosten für die Komplett-
sanierung der Sporthalle mit 
Umkleide- und Sanitärräumen 
belaufen sich auf rund 
1,15 Millionen Euro. Durch 
den Freistaat Thüringen wird 
die Baumaßnahme mit 
690.000 Euro gefördert. Der 
Landkreis steuert 445.000 Euro 
Eigenmittel bei.                   JF

Turnhalle in Rositz saniert 
Abschluss der Arbeiten im Februar geplant 

Altenburg. Im Landkreis Al-
tenburger Land waren mit Stand 
vom 31. Dezember 2020 insge-
samt 73.619 Fahrzeuge zugelas-
sen. „Das sind 734 Fahrzeuge 
mehr als im Jahr zuvor“, erklärt 
Mario Klocke, Leiter des Fach-
dienstes Straßenverkehr im 
Landratsamt. Unter den zuge-
lassenen Fahrzeugen sind 
50.413 PKW, 4.591 LKW, 
4.756 Kräder und 51 Busse. Zu-
lassungen gab es im Jahr 2020 
insgesamt 4.163 (2019: 5.082), 
Ummeldungen 8.668 (2019: 
9.390) und Abmeldungen 9.131 
(2019: 8.775).  

Unter den derzeit zugelasse-
nen Fahrzeugen im Landkreis 
befinden sich 130 E-Fahrzeuge 
(2019: 63) sowie 647 Hybrid-
Fahrzeuge (2019: 285). 

„Beliebt im Landkreis sind 
nach wie vor die SLN-Kennzei-
chen, die seit Ende 2012 wieder 
ausgegeben werden. Das Bun-
des-Verkehrsministerium hatte 
damals einen Bescheid erlas-
sen, dass die Alt-Kennzeichen 
wieder ausgegeben werden dür-
fen”, so Mario Klocke. Seit der 
Wiedereinführung dieser Num-
mernschilder wurden bis ein-
schließlich 31. Dezember 2020 
insgesamt 12.381 (plus 206 
zum Vorjahr) solcher Kennzei-
chen wieder ausgegeben. 

Rund 6.000 Bürgerinnen und 
Bürger (1.000 mehr als im Vor-
jahr) machten 2020 von der 
Möglichkeit der Online-Ter-
minvereinbarung gebrauch.  

Die Möglichkeit das Kenn-
zeichen bundesweit, etwa bei 
Umzug, mitzunehmen, nutzen 
463 Personen (2019: 491 Per-
sonen).  

Geschuldet der aktuellen Si-
tuation in der Corona-Pande-
mie weist der Fachdienst 
Straßenverkehr noch einmal 
darauf hin, dass Zulassungs-
stelle und Führerscheinstelle 
weiterhin nur eingeschränkt er-
reichbar sind - dies bedeutet, 
nur bei dringenden, unauf-
schiebbaren Angelegenheiten 
und nur nach telefonischer Ter-
minvereinbarung (Rufnum-
mern: 03447 586-602 für die 
Zulassungsstelle; 03447 586-
619 für die Führerscheinstelle). 

JF 

Mehr als 
70.000  
Fahrzeuge 

Kfz-Statistik 2020

Informationen: 
„Lokale Partnerschaften 
für Demokratie“ 
www.lap-altenburgerland.de  
Tel.: 03447 551096  
Mail: kontakt@ 
lap-altenburgerland.de

Gelder zur Stärkung der Demokratie

Die sanierte Sportstätte in Rositz bietet bald beste Bedingungen. 

Abfallwirtschaft: 
Kontakt:  
www.awb-altenburg.de 
Telefon: 03447 8940-0 
E-Mail:  
awb@awb-altenburg.de

Bundeswehrangehörige stehen Medizinern und 
Pflegkräften bei Pandemiebekämpfung zur Seite



Der Pflegeberuf bietet eine verantwortungsvolle,
abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit nah
am Menschen. Wer sich für eine Ausbildung in der
Pflege entscheidet, entscheidet sich für einen Be-
ruf mit Zukunft, denn Pflegekräfte werden auf dem

Arbeitsmarkt dringend gesucht.
Das Klinikum Altenburger Land bietet jedes Jahr
zahlreiche Plätze in den Ausbildungen Pflegefachfrau
/ Pflegefachmann und Gesundheits- und Kranken-
pflegehilfe.

Ausgabe 03/2020

Notizen aus demNotizen aus dem
Ausgabe 2/2021 – ANZEIGE –

Ausbildung zur
Pflegefachfrau/zum
Pflegefachmann

■ 3-jährige Ausbildung, beginnt am 01.09.2021
■ der theoretische und praktische Unterricht
findet an der Krankenpflegeschule gGmbH
des Klinikums in Altenburg statt

■ die praktische Ausbildung erfolgt im Klinikum
Altenburger Land und in kooperierenden
Einrichtungen in allen Bereichen der Pflege

■ Zugangsvoraussetzung:
Realschulabschluss/mittlerer Schulabschluss
oder das Abitur, gesundheitliche Eignung

■ Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag
■ Lernunterstützung durch ein Notebook

Ausbildung in der
Gesundheits- und
Krankenpflegehilfe

■ 1-jährige Ausbildung, beginnt am 01.09.2021

■ der theoretische und praktische Unterricht
findet an der Krankenpflegeschule gGmbH
des Klinikums in Altenburg statt

■ die praktische Ausbildung erfolgt im Klinikum
Altenburger Land und in kooperierenden
Einrichtungen

■ Zugangsvoraussetzung:
Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss,
gesundheitliche Eignung

■ angemessene Ausbildungsvergütung

Nutze für deine Bewerbung bitte unser Online-Be-
werbungsportal unter www.klinikum-altenburger-
land.de. Hier kannst du alle wichtigen Informationen
digital erfassen und Unterlagen hochladen.

Informiere dich über deine Ausbildung im
Klinikum Altenburger Land!

Leider konnten in den letzten Monaten aufgrund
der Corona-Pandemie keine Berufsinformationsver-
anstaltungen oder berufsorientierte Praktika statt-
finden.

Um dich trotzdem zu unterstützen und alle wichti-
gen Fragen zu den Pflegeausbildungen zu klären, sind
wir für dich erreichbar.

Allgemeine Infos zu den Pflegeausbildungen
am Klinikum findest du auf
www.klinikum-altenburgerland.de.

Für individuelle Fragen kannst du dich jederzeit gern
an Susanne Steinmetz unter der Telefonnummer
03447-521026 oder per E-Mail an
susanne.steinmetz@klinikum-altenburgerland.de
wenden.

Bewirb dich jetzt für deineAusbildung
am KlinikumAltenburger Land

KLINIKUMAltenburger Land GmbH
AmWaldessaum 10 ■ 04600 Altenburg ■ www.klinikum-altenburgerland.de
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Erfurt. Das Coronavirus stellt auch ein 
Jahr nach dem ersten Auftreten in der Bun-
desrepublik eine Gefahr für Gesundheit 
und Leben der Menschen dar. Um die Aus-
breitung des Erregers SARS-CoV-2 einzu-
dämmen, gelten im Freistaat Thüringen 
Verhaltensregeln.  

Aktuell sind diese in der „Thüringer 
Verordnung zur teilweisen weiteren 
Verschärfung außerordentlicher Sonder-
maßnahmen zur Eindämmung einer 
sprunghaften Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 und gefährlicher 

Mutationen“, der „Änderung der Zwei-
ten Thüringer SARS-CoV-2-Infektions-
schutz-Grundverordnung“ sowie der 
„Sechste Thüringer Quarantäneverord-
nung“ verbindlich festgeschrieben.  

Auf den folgenden Schautafeln des 
Thüringer Gesundheitsministeriums ist 
die aktuell geltende Rechtslage über-
sichtlich zusammengefasst.  

Ausführliche Informationen dazu fin-
den Sie unter anderem auf der Home-
page des Freistaates Thüringen über 
www.tmasgff.de/covid-19.              reu

Die geltenden Thüringer  
Regeln im Überblick

Coronavirus-Pandemie
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Altenburg. Wegen dem nach 
wie vor hohen Infektions-
geschehen im Landkreis ist 
neben den in ganz Thüringen 
geltenden Regeln eine Allge-
meinverfügung für das Al-
tenburger Land in Kraft. 
Diese gilt vorerst bis zum 
19. Februar 2021.  
 

Darin enthalten enthalten sind 
verschärfte Beschränkungen der 
Mobilität. Demnach sind Ver-

sorgungsgänge für die Dinge 
des täglichen Bedarfs und der 
Grundversorgung, die Inan-
spruchnahme sonstiger Dienst-
leistungen sowie Aktivitäten, 
die der Erholung und der indi-
viduellen sportlichen Betäti-
gung dienen, nur innerhalb 
einer Entfernung von 15 Kilo-
metern vom Wohnort entfernt 
gestattet.  

Gestrichen hingegen wurde, 
dass der Aufenthalt im öf-

fentlichen Raum nur noch mit 
Angehörigen des eigenen 
Haushaltes zulässig ist. Er-
laubt ist jetzt wieder der Auf-
enthalt im öffentlichen Raum 
mit einer weiteren Person, die 
nicht zum eigenen Haushalt 
gehört. Außerdem sind Spiel- 
und Sportplätze wieder 
geöffnet. Bei deren Nutzung 
gilt es jedoch, die Kontaktbe-
schränkungen im öffentlichen 
Raum zu beachten.

Dies gilt zudem im Altenburger Land
Landkreis hält an verschärfter Beschränkung der Mobilität fest

Coronavirus-Pandemie

Zum Redaktionsschluss am 
3. Februar zählte das Ge-
sundheitsamt des Landkrei-
ses 773 aktiv Infizierte. Der 
7-Tage-Inzidenz-Wert pro 
100.000 Einwohner betrug 
200,24.  

Die aktuellen Infektionszah-
len nden Sie auf der Corona-
Sonderseite des Landratsamtes. 
Dort sind zudem alle wichtigen 
Informationen zum Coronavi-
rus, gültige Verordnungen des 
Landkreises und des Landes 

Thüringen, Formulare sowie 
weiterführende Links veröf-
fentlicht. Im FAQ-Bereich n-
den Sie Antworten auf die 
wichtigsten Fragen rund um 
das Infektionsgeschehen. 

Im Corona-Video-Podcast 
äußert sich Amtsarzt Prof. 
Dhein zu aktuellen Themen 
der Pandemie, wie Impfstart in 
Deutschland/ Wie gefährlich 
ist das mutierte Virus?/ Sind 
Schulen und Kitas Treiber des 
Infektionsgeschehens?

www.altenburgerland.de/de/coronavirus 
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Altenburg. Auf eine Förderung 
durch die Bundesrepublik 
Deutschland von zwei Millio-
nen Euro pro Jahr kann das 
Lindenau-Museum in Al-
tenburg hoffen. Im November 
entschied der Bundestag über 
Projektmittel „für kulturelle 
und museale Ziele, die im 
besonderen Bundesinteresse 
liegen“.  
 

Für das Lindenau-Museum 
Altenburg ist diese Förderung 
ein weiterer Meilenstein nach 
der 2018 erteilten Zusage von 48 
Millionen Euro durch den Bund 
und den Freistaat Thüringen für 
die Sanierung und Erweiterung 
des Museums. Das Lindenau-
Museum soll zudem nun jährlich 
bis zu zwei Millionen Euro er-
halten. Mit diesen Geldern kann 
die Einrichtung eine Digitalisie-

rungskampagne starten und zu-
gleich auch den traditionell star-
ken Vermittlungsbereich weiter 
ausbauen. 

Für das Lindenau-Museum 
bedeutet die Förderung eine ex-
treme Verbesserung. Denn bis-
her verfügte das Haus über einen 
Jahresetat von etwa 1,5 Millio-
nen Euro. „Mit zusätzlichen 
zwei Millionen können wir erst-
mals unsere Arbeit in einer 
Weise und einem Umfang erle-
digen, die unseren international 
bekannten Sammlungen ange-
messen ist“, erklärt der Direktor 
des Lindenau-Museums Dr. Ro-
land Krischke. 

Geplant sei, so Krischke wei-
ter, neben der vollständigen Di-
gitalisierung der Sammlungen 
auch die Provenienzforschung 
auszuweiten. Ebenso sei vorge-
sehen, die Angebote des Studios 

Bildende Kunst mit einer Holz-
werkstatt, einem Medienlabor 
und einem Mutter-Kind-Be-
reich zu erweitern. Außerdem 
kann und soll mit der Förderung 
der Bereich Presse-/ Öffentlich-
keitsarbeit und Marketing ge-
stärkt werden.  

All das muss nun beim Bund 
beantragt und ein neuer Stellen-
plan – bis zu zehn neue Mitar-
beiter könnten dazukommen – 
müsse zuvor vom Kreistag des 
Altenburger Landes genehmigt 
werden, erläutert Krischke. 
Man sei aber optimistisch, dass 
alle Beteiligten sich für einen 
zügigen Beginn der Maßnahme 
einsetzen. 

Landrat Uwe Melzer wür-
digte die Entscheidung. „Die 
Mittel helfen, das Museum auf 
ein neues angemessenes Ni-
veau zu heben.“    Steven Ritter

Museum soll bis zu zwei  
Millionen Euro erhalten
Bundesrepublik stell großzügige Förderung in Aussicht 

Viele Kunstwerke des Lindenau-Museums lagern derzeit noch in Depots. Foto: Jens-Paul Taubert 

Altenburg. Farbenfroh, liebe-
voll verziert und kuschelweich – 
handgestrickte Söckchen für 
Babys sind im Altenburger Land 
seit Jahren ein netter Willkom-
mensgruß für Neugeborene. 
Dieser gehört zum „Begrü-
ßungspaket“ des Fachdienstes 
Jugendarbeit/Kindertagesbetreu-
ung. Dessen Mitarbeiter statten 
gemeinsam mit Vereinsmitglie-
dern der Thüringer Initiative für 
Integration, Nachhaltigkeit, Ko-
operation und Aktivierung 
(ThINKA) Altenburg-Nord El-
tern nach der Geburt ihres Nach-
wuchses einen Besuch ab, um 
die junge Familie über Service- 
und Unterstützungsangebote zu 
informieren.  

„Bisher wurden über 1400 
Paar Socken und Schuhe, sowie 
über 100 Mützen für die Neuge-
borenen ehrenamtlich von Se-
niorinnen gestrickt“, so Carmen 
Sparbrod vom Fachdienst Ju-
gendarbeit/Kindertagesbetreu-
ung erfreut. Auch weiterhin  soll 
das Projekt bestehen bleiben. 
„Dafür benötigen wir wieder die 
Unterstützung von Helferinnen, 
die in ihrer Freizeit gern stri-
cken“, ruft Sparbrod zu kreativer 
Handarbeit auf und fügt an, dass 
Wolle solange der Vorrat reicht 
bereitgestellt werden kann. Die 
fertigen Produkte können auch 
an der Haustür abgeholt werden. 
Wer sich am Projekt beteiligen 
möchten, kann sich bei den Mit-
arbeiterInnen des Projektes 
ThINKA Altenburg-Nord mel-
den.                                        reu

Socken  
stricken für 
Babys

Aufruf

Kontakt: 
ThINKA Altenburg-Nord  
Tel.: 03447 4885854 

Altenburg. Die Musikschule 
des Landkreises bietet wegen 
der Schulschließung wieder 
Digitalunterricht an. Nutzten 
das Angebot im Frühjahr 
2020 rund 300 Schülerinnen 
und Schüler waren es im Jan-
uar 2021 bereits fast 400. In-
teressierte können sich nun 
anmelden.   
 

Nicht zuletzt durch die Co-
rona-Pandemie gewinnt das 
Thema Digitalisierung in Schu-
len an Bedeutung, so auch in der 
Musikschule Altenburger Land. 
Bereits mit der ersten Schul-
schließung im Frühjahr 2020 
machte sich das Team der Mu-

sikschule Gedanken, wie man 
alternativ auf digitalem Wege 
Musikunterricht gestalten kann. 
„Uns hat die große Nachfrage 
damals positiv überrascht. Ins-
gesamt rund 300 Schülerinnen 
und Schüler nutzten schnell das 
Angebot“, freut sich Schulleite-
rin Gabriele Herrmann.  

Auf diesem Erfolg wollte sich 
die Bildungsstätte natürlich 
nicht ausruhen und hat deshalb 
im Verlauf des vergangenen Jah-
res weiter an diesem Angebot 
gearbeitet. Beispielsweise konn-
ten zehn Tablets aus Landesför-
dermitteln angeschafft werden, 
die den Lehrkräften zusätzlich 
zur Verfügung stehen. „Die Di-

gitalisierung in der Musikschule 
voranzubringen war richtig. So 
konnten wir im Dezember 
schnell wieder auf Digitalunter-
richt umstellen“, erklärt Ga-
briele Herrmann.  

Aktuell nutzen dieses Angebot 
nahezu 400 Schülerinnen und 
Schüler. Und auch 2021 bleibt 
die Digitalisierung wichtig. 
„Derzeit wird mit Hochdruck an 
zusätzlichen Online-Angeboten 
gearbeitet“, erklärt die Schullei-
terin. Denn gerade während des 
Lockdowns sei die Möglichkeit 
zum digitalen Musikunterricht 
ein tolles und interessantes An-
gebot für den Freizeitbereich, 
findet Herrmann.  

Insbesondere in den Fächern 
Gesang, Gitarre, Schlagzeug 
und Klavier nimmt die Musik-
schule neue Schüler auf. „Die  
Erfahrungen lehren uns aber, 
dass diese Form des Unterrichts 
für ältere Kinder ab 11/12 Jah-
ren und Erwachsene besser ge-
eignet ist, da es anfänglich noch 
etwas Übung im Umgang mit 
den digitalen Medien braucht“, 
so Gabriele Herrmann. Bei jün-
geren Kindern sei deshalb die 
Begleitung des Unterrichts 
durch die Eltern ratsam. 

Interessierte mit etwas Vor-
kenntnissen oder Wiedereinstei-
ger können sich jetzt zum 
digitalen Musikschulunterricht 

auf der Seite www.musikschule- 
altenburgerland.de anmelden. 
Um am Digitalunterricht teilzu-
nehmen, braucht es zusätzlich 
eine Einverständniserklärung, die 
man auf der Webseite der Musik-
schule herunterladen kann. 

                         Silvia Annecke 

Musikschule bietet Digitalunterricht an
Besonderes und interessantes Angebot für die Freizeitgestaltung unter Lockdown-Bedingungen / Anmeldungen im Februar möglich

Anmeldung und Kontakt: 
Online unter:  
www.musikschule- 
altenburgerland.de  
E-Mail:  
musikschule@ 
altenburgerland.de  
Tel.:  
03447 315055 oder  
034491 22482 

Altenburg. Der 24. Literatur-
wettbewerb des Altenburger 
Landes für das aktuelle Schul-
jahr läuft noch bis 28. Februar 
2021 statt. Daran teilnehmen 
können alle interessierten Schü-
lerinnen und Schüler von der 1. 
bis zur 12. Klasse beziehungs-
weise bis zum Alter von 18 Jah-
ren.  

„2020 ist ein Jahr, das so 
ziemlich alles von unserem bis-
herigen Sein in Frage gestellt 
hat, nahezu alle gewohnten 
Strukturen stillgelegt hat und 
jetzt vieles hinter Masken ver-
hüllt“, so Angela Kiesewetter-
Lorenz. Für die Verantwortliche 
des Wettbewerbs im Landrats-
amt ein mögliches Thema für 
Wettbewerbsbeiträge.  

Wer mit einer Geschichte  
oder einem Gedicht am 24. Li-
teraturwettbewerb der Schulen 
des Altenburger Landes teilneh-
men möchte, sollte die folgen-
den Hinweise beachten:  
• maximal drei Seiten  
• Computertexte bitte in 

Schriftgröße 12 einreichen 
• digital vorliegende Texte bitte 

per E-Mail senden 
• den Beitrag mit Name, Alter, 

Klassenstufe, Schule und 
Heimatadresse versehen reu 

Geschichten 
und Gedichte 
einsenden

Literaturwettbewerb

Beiträge an: 
Landratsamt Altenburger 
Land,  
Fachdienst Wirtschaft,  
Tourismus und Kultur,  
Lindenaustraße 9,  
04600 Altenburg,  
Tel.: 03447 586-158,  
Fax: 03447 586-226, 
E-Mail:  
kultur@altenburgerland.de 
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Altenburg. Der nächste Vor-
bereitungslehrgang für die 
Fischerprüfung soll im Früh-
jahr stattfinden. Abhängig 
vom Pandemiegeschehen ist 
geplant, die Schulung am 
17. April zu beginnen. Ver-
anstalter ist die Thüringer 
Fischerschule beim Angelfi-
schereiverein Schnaudertal. 
Die erfolgreiche Teilnahme 
am Vorbereitungslehrgang ist 
die Voraussetzung zur 
Teilnahme an der 
Fischereiprü-
fung.  
 

Wer    
den Vorberei-
tungslehrgang besuchen 
möchte, kann sich noch bis 
zum 28. März 2021 schriftlich 
oder telefonisch bei der Fi-
scherschule anmelden. Die not-
wendigen Formulare sind im 
Angelgeschäft Maulwurf in Al-
tenburg erhältlich oder können 
unter KarToGa@t-online.de 
abgefordert werden. Die Untere 
Fischereibehörde weist jedoch 
ausdrücklich darauf hin, dass es 
wegen der Corona-Pandemie 
dazu kommen kann, dass so-
wohl der Lehrgang als auch die 
Prüfung kurzfristig abgesagt 
werden müssen.  

Die nächste Fischerprüfung 
zur Erlangung des ersten Fische-
reischeines wird – ebenfalls  
abhängig vom Pandemiegesche-
hen – im Landkreis Altenburger 
Land am 12. Juni 2021 durchge-

führt. Voraussetzung ist die er-
folgreiche Teilnahme an einem 
Vorbereitungslehrgang. Alle vier 
Lehrgangstage sind zu besu-
chen; fehlende Stunden sind 
nachzuholen bevor an einer Prü-
fung teilgenommen werden 
kann. Der Online-Kurs von Fis-
hing-King wird in Thüringen 

ebenfalls als Vorbe 
  

 
 reitungslehr-

gang anerkannt. 
Es wird darauf hinge-
wiesen, dass diese Anerkennung 
in anderen Bundesländern nicht 
zwingend erfolgt. 

Der Antrag auf Zulassung 
zur Fischerprüfung kann über 
den Veranstalter des Fischerei-
lehrganges oder beim Landrats-
amt Altenburger Land in der 
Unteren Fischereibehörde des 
Fachdienstes Öffentliche Ord-
nung gestellt werden. Dieser ist 
vier Wochen vor Prüfungstermin 
bis spätestens 30. April 2021 bei 
der Unteren Fischereibehörde 
einzureichen. Für die Prüfung 
wird eine Gebühr in Höhe von 
35 Euro erhoben. Die Teilneh-
mer des Vorbereitungslehrgangs 
in der Thüringer Fischerschule 

entrichten die Gebühr gegenüber 
dem Lehrgangsträger, der diese 
dann gemeinsam mit dem An-
trag auf Zulassung an die untere 
Fischereibehörde weitergibt.  

Prüflinge, die anderweitig an 
einem Vorbereitungslehrgang 
teilgenommen haben, müssen 
die Gebühr vier Wochen vor 
Prüfungsbeginn überwiesen 
haben. Die Bankverbindung 
lautet: IBAN: DE 93 8305 0200 
1111 0044 00,             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
BIC:  HELADEF1ALT, 

Verwendungszeck: Name und 
Fischerprüfung. Die Beschei-
nigung über die gezahlte Gebühr 
ist dem Antrag auf Zulassung 
zur Prüfung beizufügen.

Schulung für Fischer und Angler
Anmeldefrist für Vorbereitungslehrgang läuft / Durchführung steht noch nicht fest

Kontakte: 
AV Schnaudertal e.V. 
Thüringer Fischerschule 
Karl Heinz Bergner 
Mittelstraße 4 
04610 Meuselwitz 
Tel.: 03448 412886 
E-Mail: KarToGa@t-online.de 
Landratsamt Altenburger 
Land 
Untere Fischereibehörde 
Fachdienst Öffentliche  
Ordnung  
Lindenaustraße 9 
04600 Altenburg

Altenburg. Mit blütenreichen 
Randstreifen soll der Insekten-
schutz in Thüringen verstärkt 
werden. Das Projekt „VIA Na-
tura 2000 - Vernetzung für In-
sekten in der Agrarlandschaft 
zwischen Natura 2000-Gebie-
ten in Thüringen“ wird im 
Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt vom Bundesamt für 
Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit in Höhe von 
circa 4,8 Millionen Euro 
sowie vom Freistaat Thürin-
gen mit rund 600.000 Euro ge-
fördert. Dazu kommen etwa 
140.000 Euro Eigenmittel der 
Projektpartner, vor allem der 
Stiftung Naturschutz Thürin-
gen. Das Projekt läuft sechs 
Jahre bis 2026. 

Beteiligt am Projekt sind die 
Stiftung Naturschutz Thüringen, 
die Träger von fünf Natura 
2000-Stationen (Gotha/Ilmkreis, 
Mittelthüringen/Hohe Schrecke, 
Unstrut-Hainich/Eichsfeld, 
Osterland und Südharz/Kyff-
häuser) sowie die Umwelt- und 
Agrarstudien GmbH. In den 
landwirtschaftlich besonders in-
tensiv genutzten Ackerbauregio-

nen Thüringens soll damit auch 
der Biotopverbund zwischen be-
stehenden Schutzgebieten opti-
miert werden. 

Im Zuge der Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgt eine inten-
sive Beratung und Abstim-
mung mit Gemeinden, 
Landwirten und Eigentümern 
sowie weiteren Akteuren. Für 
eine breite Akzeptanz und den 

langfristigen Erhalt der Säume 
werden übergreifende Analy-
sen in Hinblick auf rechtliche, 
förderspezifische und ökono-
mische Fragestellungen durch-
geführt. Auf Basis der 
Analysen und im Projekt ge-
machter Erfahrungen wird ein 
Leitfaden mit praxisnahen 
Handlungsempfehlungen er-
stellt. Erfassungen von Pflan-
zen sowie Wildbienen und 
Schwebfliegen geben Auf-
schluss über den Ist-Zustand 
und das Entwicklungspoten-
zial der untersuchten Flächen.  
Luftaufnahmen und Analysen 
mittels geographischer Infor-
mationssysteme zeigen land-
schafts- und agrarökologische 
Veränderungen und liefern In-
formationen zum Vernetzungs-
grad der Flächen. 

Ein ehrenamtliches Tagfalter-
monitoring zur Ergänzung der 
Erhebungen ist in den Projekt-
gebieten vorgesehen. Darüber 
hinaus können Verbände, Ver-
eine, Schulen und Kindergärten 
in den Projektregionen Feldrain-
Patenschaften übernehmen. Sie 
pflegen die Flächen, dokumen-
tieren Veränderungen und tragen 
das Thema in die Bevölkerung. 
                     Horst Liebersbach

Blütenpracht für Biene, Hummel und Co.

Kontakte: Natura 2000- 
Station Osterland 
Horst Liebersbach 
E-Mail: osterland@ 
natura2000-thueringen.de  
Bundesamt für Naturschutz:  
https://biologischevielfalt.bfn.de
/bundesprogramm/projekte/ 
projektbeschreibungen/ 
via-natura-2000.html

Insektenschutz-Projekt: Rund 5,7 Millionen Euro für blühende Feldraine / Fördermittel 

Anzeige

Blühende Randstreifen sind Biotope für viele Insekten

% 03433 / 8698011
An der Mauer 10
04552 Borna

Fa. Bieber • An der Leuba 69 • 09322 Penig • Tel. 037381 84238 • Funk 0175 8470797
www.kaminholz-hol guren.de

Kaminholzverkauf

Weitere Angebote unter:

trockenes Mischholz ab 45 €/SRM
trockenes Nadelholz 25 €/SRM
trockenes Hartholz ab 62 €/SRM

Stammholz nach Absprache

Sandberg 1 ∙ 08451 Crimmitschau ∙ Tel.: 03762-931577
www.juenber-energietechnik.de

JÜNGER – Wasser- & Energietechnik GmbH

vollbiologische Kleinkläranlagen

• Wir rüsten Ihre
Betonabsetzgrube um,
oder setzen Ihnen
eine Neue

• Kümmern uns um die
behördlichen Belande
und Förderanträge

• Wartungs- und Kunden-
dienst in Ihrer Nähe

•  Kümmern uns um die 

•  Wartungs- und Kunden-



Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH
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Der Winter verzaubert unsere Landschaft. Rote Nasen und kalte Finger
freuen sich auf wohlige Behaglichkeit dank sicherer Energieversorgung
zu fairen Preisen.
Alle Infos unter www.ewa-altenburg.de

Zeit zum
Leben


